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Die Person: 
• ist bei dem Träger der öīentlichen (Abs. 1) 

oder freien Jugendhilfe (Abs. 2) beschäŌigt 
oder wurde vom Träger der öīentlichen 
Jugendhilfe vermiƩelt (Abs. 1) und  

• nimmt Aufgaben in der Kinder- und 
Jugendhilfe wahr. 

Die Einsichtnahme in das erweiterte 
Führungszeugnis ist gem. § 72a Abs. 1 
oder 2 SGB VIII stets erforderlich. 

Die Person: 
• ist ehren- oder nebenamtlich täƟg, 
• nimmt Aufgaben in der Kinder- und 

Jugendhilfe wahr, 
• wird unter Verantwortung eines Trägers der 

freien Jugendhilfe täƟg und 

• beaufsichƟgt, betreut, erzieht, oder bildet 
Kinder oder Jugendliche aus oder hat einen 
vergleichbaren Kontakt zu Kindern und 
Jugendlichen  

Gem. § 27a Abs. 3 SGB VIII ist zu 
prüfen, ob die Einsichtnahme in das 
Führungszeugnis auf Grund von Art, 
Intensität und Dauer des Kontaktes 
erforderlich ist.  

Die Person: 
• ist ehren- oder nebenamtlich für einen 

Träger täƟg, der mit öīentlichen 
JugendhilfemiƩeln Įnanziert bzw. gefördert 
wird, 

• nimmt Aufgaben in der Kinder- und 
Jugendhilfe wahr, 

• wird unter Verantwortung eines Trägers der 
freien Jugendhilfe täƟg, 

• erbringt Leistungen (§ 2 Abs. 2SGB VIII) oder 
erfüllt andere Aufgaben (§§ 42, 43, 50-52a, 
53 Abs. 2, 76 Abs. 1 SGB VIII) und 

• beaufsichƟgt, betreut, erzieht, oder bildet 
Kinder oder Jugendliche aus oder hat einen 
vergleichbaren Kontakt zu Kindern und 
Jugendlichen  

Gem. § 72a Abs. 4 SGB VIII ist zu 
prüfen, ob die Einsichtnahme in das 
Führungszeugnis auf Grund von Art, 
Intensität und Dauer des Kontakts 
erforderlich ist.  


